
 
 
 
 

Statuten des Vereins 
.............................................. 

 
 

§ 1: Name, Sitz und Tätigkeitsbereich 
 
Der Verein  führt den Namen ”Verein der Alt-Seitenstettner“. 
Er hat seinen Sitz in Wien und erstreckt seine Tätigkeit auf ganz Österreich. 
 

§ 2: Zweck 
 
Der Verein, dessen  Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet  ist, bezweckt die Erhaltung und 
Förderung des Kontaktes aller ehemaligen Schülerinnen und Schüler des Stiftsgymnasiums 
Seitenstetten untereinander, mit d em Stift, d em Gymnasium und seinen Lehrerinnen, 
Lehrern und sonstigen Repräsentanten; die Information der Vereinsmitglieder über  Belange 
und Aktivitäten von Stift und Schule, die Durc hführung von im Vereinsinteresse liegenden 
Zusammenkünften und Veranstaltu ngen; sowie über Antrag die Unterstützung eh emaliger 
Schülerinnen und Schüler des Stiftsgymnasiums, die mindestens vier Jahre das Gymnasium 
besucht oder dort maturiert haben, nach Maßgabe der vorhandenen Mittel, ohne dass darauf 
ein Rechtsanspruch besteht. 
 

§ 3: Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks 
 
(1) Der Vereinszweck soll durch die in den Abs. 2 und 3 angeführten ideellen und materiellen 

Mittel erreicht werden. 
 
(2) Als ideelle Mittel dienen insbesondere die 
 
a) Organisation und Durchführung von Vorträgen und Veranstaltung en mit allgemei n 

bildendem, künstlerischem oder sportlichem Charakter, sowie die Durchführung von 
regelmäßigen, geselligen Zusammenkünften; 

b) Herausgabe einer in re gelmäßigen Abständen erscheinen den Publikation, derzeit  der 
sogenannten „StettnerSeiten“, zur  Information der Vereinsmitglieder ü ber Verein, Stift 
und Schule; 

c) Intensive Pflege des Kontaktes des Vereines und seiner Mitglieder mit Stift und Schule; 
d) vom Vorstand des Vereines mit der Schule akkordierte individuelle, einmal jährliche  

Studienberatung der jeweiligen Maturaklasse durch studierende Vereinsmitglieder; 
e) stete, möglichst genaue Evidenthaltung aller ehemaligen Schülerinnen und Schüler des 

Stiftsgymnasiums Seitenstetten und deren Stellung im weiteren Berufsleben. 
 
(3) Die erforderlichen materiellen Mittel sollen aufgebracht werden durch: 
 
a) Beiträge der ordentlichen und unterstützenden Mitglieder; 
b) Patenschaften (§ 4 Abs.2 b) 
c) Spenden von Förderern und sonstige Zuwendungen unter Lebenden und von Todes 

wegen, 
d) Erträgnisse aus Veranstaltungen zugunsten des Vereines, 
e) fruchtbringende Anlegung des Vereinsvermögens. 
 
(4)  Die vorgenannten Mittel dürfen nur für Vereinszwecke verwendet werden. 
 



 
§ 4: Arten der Mitgliedschaft 

 
(1) Die Mitglieder des Vereins gliedern sich in a) ordentliche, b) außerordentliche und  
    c) Ehrenmitglieder. 
 
Ad a) Ordentliche Mitglieder beteiligen sich am Vereinsleben und/oder der Vere insarbeit. 
Ad b) Auß erordentliche Mitglieder sind solch e, die die Vereinstätig keit vor allem durc h 
Zahlung eines erhöhten Mitgliedsbeitrags fördern. 
Ad c) Ehre nmitglieder sind Personen, die h iezu wegen besonderer Verdienste um den  
Verein ernannt werden. 
(2)  Außerdem sind Mitglieder des Vereines: 

a) der Protektor, dies ist der jeweilige Hochwürdigste Herr Prälat (Abt) des Stiftes, 
b) Paten, dies sind physische oder juristische Personen, die an den Verein einen 

(zumindest) einmal jährlichen Betrag von € 75,00 leisten, während des Vereinsjahres, 
in welchem Zahlung g eleistet wurde, sofern sie nicht oh nehin bereits ordentliche 
Mitglieder sind. 

c) Stifter, dies sind Personen, die an d en Verein einen (zumindest) einmaligen Beitrag 
von € 300,00 leist en oder auf  Grund bereits gele isteter Beiträge durch die 
Generalversammlung zu Stiftern ernannt und in da s Gedenkbuch der Stift er 
eingetragen wurden. 

       
§ 5: Erwerb und Beendigung der Mitgliedschaft 

 
1) Ordentliche Mitglieder des Vereins können alle physische n Personen werden, die als 

ehemalige Schülerinnen oder Schüler des Stiftsgymnasiums Seitenstetten in den  Verein 
aufgenommen werden, außerordentliche Mitglieder könne n außer anderen physischen  
Personen, die das vo rstehende Kriterium nicht erfüllen , auch jur istische Personen 
werden, die in den Verein als außerordentliche Mitglieder aufgenommen werden.  

(2) Über die Aufnahme von ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedern entscheidet der 
Vorstand. Die Aufnahme kann ohne Angabe von Gründen verweigert werden. 

(3) Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt auf Antrag des Vorstands durch die General-
versammlung. 

(4) Die Mitgliedschaft erlischt durch To d, bei juristischen Personen und r echtsfähigen Per-
sonengesellschaften durch Verlust der Rechtspersönlichkeit, durch fr eiwilligen Austritt, 
der dem Vorstand gegenüber erklärt werden muss und durch Ausschluss. 

(5) Der Austritt kann nur zu m 30.06. eines jeden Jahres erfolg en. Er muss dem Vorstand 
mindestens 3 Monate vorher schrift lich mitgeteilt werden. Erfolgt die An zeige verspätet, 
so ist sie e rst zum nächsten Aust rittstermin wirksam. Für die Rechtzeitigkeit ist das  
Datum der Postaufgabe maßge blich. Für das laufende Vere insjahr ist der 
Mitgliedsbeitrag 
zu entrichten. 

(6) Der Vorstand kann ein Mitglied ausschließen, wenn dieses trotz zweimaliger schr iftlicher 
Mahnung unter Setzung einer angemessenen Nachfrist lä nger als sechs Monate mit der 
Zahlung der Mitgliedsbeiträge für das vergangene Vereinsjahr im Rückstand ist. Die Ver-
pflichtung zur Zahlung der fällig gewordenen Mitgliedsbeiträge bleibt hievon unberührt. 

(7) Der Ausschluss eines Mitglieds aus dem Verein kann vom Vorstand auch wegen grober 
Verletzung anderer Mitgliedspflichten und we gen unehrenhaften Verhaltens verf ügt 
werden. 

(8) Auch die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft kann aus den im Abs. 4 und 7 genannten 
Gründen von der Generalversammlung über Antrag des Vorstands beschlossen werden. 

 
 
 
 
 



 
 

§ 6: Rechte und Pflichten der Mitglieder 
 
(1) Die Mitglieder sind bere chtigt, an a llen Veranstaltungen des Vereins te ilzunehmen und 

die Einrichtungen des Vereins zu beanspruchen.  Das Stimmrecht i n der 
Generalversammlung sowie das aktive und passive Wahlrecht stehen nur den 
ordentlichen Mitgliedern zu. 

(2) Jedes Mitglied ist berechtigt, vom Vorstand die Ausfolgung der Statuten zu verlangen. 
(3) Mindestens ein Zehnt el der Mitglieder kann  vom Vors tand die Einberufung einer 

Generalversammlung verlangen. 
(4) Die Mitglieder sind in je der Generalversammlung vo m Vorstand über die Tätigkeit und 

finanzielle Gebarung d es Vereins zu informieren. Wenn mindestens ein Zehntel der 
Mitglieder dies unter An gabe von Gründen verlangt, hat de r Vorstand den betreffenden 
Mitgliedern eine solche Information auch sonst binnen vier Wochen zu geben. 

(5) Die Mitglieder sind vom Vorstand über den geprüften Rechnungsabschluss 
(Rechnungslegung) zu informieren. Geschieht dies in der Generalversammlung, sin d die 
Rechnungsprüfer einzubinden. 

(6) Die Mitglieder sind verpflichtet, die I nteressen des Vereins nach Kräften zu fördern und 
alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereins Abbruch erleiden 
könnte. Sie haben die  Vereinsstatuten und die Beschlüsse der Vereinsorgane zu 
beachten. Die ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder sind zur pünktlichen  
Zahlung der allenfalls von der Gen eralversammlung beschlossenen Beitrittsgebühr und 
der Mitgliedsbeiträge in der von  der Gene ralversammlung beschlossenen Höhe  
verpflichtet. 

 
§ 7: Vereinsorgane 

 
Organe des Vereins sind die Generalversammlung (§§ 8 und 9), der Vorstand (§§ 10 bis 12), 
die Rechnungsprüfer (§ 13) und das Schiedsgericht (§ 14). 
 

§ 8: Generalversammlung 
 
(1) Die Generalversammlung ist die „Mitgliederversammlung“ im Sinne des Vereinsgesetzes 

2002. Die ordentliche Generalversammlung findet einmal jährlich bis zum 31.05. eines 
jeden Jahres  statt. 

(2) Eine außerordentliche Generalversammlung findet auf 
a. Beschluss des Vorstands oder der ordentlichen Generalversammlung, 
b. schriftlichen Antrag mindestens eines Zehntels der Mitglieder, 
c. Verlangen der Rechnungsprüfer (§ 21 Abs. 5 erster Satz VereinsG), 
d. Beschluss der/eines Rechnungsprüfer/s (§ 21 Abs. 5 zweiter Satz VereinsG),  
e. Beschluss eines gerichtlich bestellten Kurators binnen acht Wochen statt. 
(3) Sowohl zu den ordentlichen, wie auch zu den a ußerordentlichen Generalversammlungen 

sind alle Mitglieder mindestens zwei Wochen vor dem Termin schrift lich, allenfalls auch 
durch die Veröffentlich ung im Pu blikationsorgan, derzeit den „StettnerSeiten“, mittels 
Telefax, per E-Mail (an  die vom Mitglied dem Verein bekanntgegebene Fax-Nu mmer 
oder E-Mail-Adresse) oder üb er die ve reinseigene Webside einzuladen. Die 
Anberaumung der Ge neralversammlung hat unter Angabe der Tagesordnu ng zu 
erfolgen. Die Einberufung erfolgt durch den Vorstand (Abs. 1 u. Abs. 2 lit. a – c), durch 
die/einen Rechnungsprüfer (Abs. 2 lit. d) oder durch einen gerichtlich bestellten Kurator 
(Abs. 2 lit. e). 

(4) Anträge zur Generalversammlung sind mindestens acht Tage vor dem Termin der 
General-versammlung beim Vorstand schriftlich, mittels Telefax oder per E-Mail 
einzureichen. 



(5) Gültige Beschlüsse – ausgenommen solche üb er einen Antrag auf Einberufung einer 
außerordentlichen Generalversammlung – können nur  zur Tage sordnung gefasst 
werden. 

(6) Bei der Generalversammlung sind alle Mitglieder teilnahmeberechtigt. Stimmberechtigt 
sind nur die  ordentlichen Mitglieder.
 

(7) Die Generalversammlung ist ohne Rücksicht auf die  Anzahl d er Erschienenen  
beschlussfähig. 

(8) Die Wahlen und die Beschlussfassungen in der Generalversammlung erfolgen in der 
Regel mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Beschlüsse, mit denen 
das Statut des Vereins geändert oder der Verein aufgelöst werden soll, bedürfen jedoch  
einer qualifizierten Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen. 

(9) Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der/die Obmann/Obfra u, in dessen/deren 
Verhinderung sein/e/ihr/e Stellvertreter/in. Wenn auch diese/r verhindert ist, so  führt das 
an Jahren älteste anwesende Vorstandsmitglied den Vorsitz. 

 
§ 9: Aufgaben der Generalversammlung 

 
Der Generalversammlung sind insbesondere folgende Aufgaben vorbehalten: 
 
a) Beschlussfassung über den Voranschlag;  
b) Entgegennahme und Genehmigung des Rechenschaftsberichts und des Rechnungs-

abschlusses unter Einbindung der Rechnungsprüfer; 
c) Wahl und Enthebung der Mitglieder des Vorstands und der Rechnungsprüfer; 
d) Genehmigung von Rechtsgeschäften zwischen Rechnungsprüfern und Verein; 
e) Entlastung des Vorstands; 
f) Festsetzung der Höhe der Beitrittsgebühr und der Mitgliedsbeiträge für ordentliche und 

für außerordentliche Mitglieder; 
g) Verleihung und Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft; 
h) Beschlussfassung über Statutenänderungen und die freiwillige Auflösung des Vereins; 
i) Beratung und Beschlussfassung über sonstige auf der Tagesordnung stehende Fragen. 
 

§ 10: Vorstand 
 
(1) Der Vorstand besteht  aus sech s Mitgliedern, und zw ar aus Obmann/Obfra u und 

Stellvertreter/in, Schriftführer/in und Stellvertreter/in sowie Kassier/in und 
Stellvertreter/ini. Der Vorstand hat d as Recht, anlässlich seiner Wahl Referent/Innen mit 
Sitz und Stimme  zur Erfüllung definierter organisatorische r Agenden im Rah men des 
Vereinszwecks (§ 2  und § 3 Abs. 2) wie Programmgestaltung, Studienbe ratung, 
Mitgliederevidenz etc., für die D auer seiner Funktionsperiode in d en Vorstand zu 
kooptieren. 

(2) Der Vorstand wird vo n der Generalversammlung gewählt. Der Vorstand hat bei 
Ausscheiden eines ge wählten Mitglieds da s Recht, an seine Ste lle ein and eres 
wählbares Mitglied zu  kooptieren, wozu die nachträgliche Genehmigung in der 
nächstfolgenden Generalversammlung einzuholen ist.  Fällt der  Vorstand ohne  
Selbstergänzung durch Kooptierung überhaupt oder auf unvorhersehbar lange Zeit aus, 
so ist jed er Rechnungsprüfer verpflichtet,  unverzüglich eine außerordentliche 
Generalversammlung zum Zweck der Neuwahl eines Vorstands ein zuberufen. Sollten 
auch die Rechnungsprüfer handlungsunfähig sein, hat jedes ordentliche Mitglied, das die 
Notsituation erkennt, u nverzüglich die Bestellung eines Kurators beim zuständigen 
Gericht zu beantragen, der umgehend eine außerordentliche Generalversammlung  
einzuberufen hat. 

(3) Die Funktionsperiode des Vorstands beträgt  ein Jahr; Wiederwahl ist möglich. Jede 
Funktion im Vorstand ist persönlich auszuüben. 



 
(4) Der Vorstand wird vom Obmann/von  der Obf rau, bei Verhinderung von  

seinem/seiner/ihrem/ihrer Stellvertreter/in, schr iftlich oder mündlich einberufen. Ist auch 
diese/r auf unvorhersehbar lange Zeit verhindert, darf jede s sonstige Vorstandsmitglied 
den Vorstand einberufen. 

(5) Der Vorstand ist beschlussfähig , wenn alle seine Mitglieder eingela den wurden und 
mindestens die Hälfte von ihnen anwesend ist. 

(6) Der Vorstand fasst  seine Beschlüsse  mit einfacher Stimmen mehrheit; bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme des/der Vorsitzenden den Ausschlag. 

(7) Vorsitz führt der/die Obmann/Obfra u, bei Verhinderung sein/e/ihr/e Ste llvertreter/in. Ist 
auch diese/r verhindert, obliegt d er Vorsitz dem an Jahren ältest en anwesenden 
Vorstandsmitglied oder jenem Vorstandsmitglied, das die  übrigen Vorstandsmitglieder 
mehrheitlich dazu bestimmen. 

(8) Außer durch den Tod und Ablauf der Funktionsperiode (Abs. 3) erlischt die  Funktion 
eines Vorstandsmitglieds durch Enthebung (Abs. 9) und Rücktritt (Abs. 10). 

(9) Die Generalversammlung kann jede rzeit den ge samten Vorstand oder einzelne se iner 
Mitglieder entheben. Die Enthebung tritt mit Bestellung des neuen Vorstands, bzw 
Vorstandsmitglieds in Kraft. 

(10) Die Vorstandsmitglieder können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt erklären. Die Rück- 
        trittserklärung ist  an den Vorstand, im Falle des Rücktritts des gesamten Vorstands   
        an die Generalversammlung zu richten. Der Rücktritt wird erst mit W ahl, bzw. 
        Kooptierung (Abs. 2) eines Nachfolgers wirksam. 
 
                                           § 11: Aufgaben des Vorstands      
Dem Vorstand obliegt die Leitung des Verein s. Er ist da s „Leitungsorgan“ im Sinne de s 
Vereinsgesetzes 2002. Ihm komme n alle Aufgaben zu, die nicht durch die Statuten einem 
anderen Vereinsorgan zugewiesen  sind. In seinen Wirku ngsbereich fallen insbesondere 
folgende Angelegenheiten: 
 
(1) Einrichtung eines den Anforderungen des Vereins entspr echenden Rechnungswesens 

mit laufender Aufzeichnung d er Einnahmen/Ausgaben und Führung eines 
Vermögensverzeichnisses als Mindesterfordernis; 

(2) Erstellung des Jahresvoranschlags, d es Rechenschaftsberichts und des 
Rechnungsabschlusses; 

(3) Vorbereitung und Einberufung der Generalversammlung in den Fällen des § 8 Abs. 1 und 
Abs. 2 lit. a – c dieser Statuten; 

(4) Information der Vereinsmitglieder über die Vereinstätigkeit, die Vereinsgebarung und den 
geprüften Rechnungsabschluss; 

(5) Verwaltung des Vereinsvermögens; 
(6) Aufnahme und Ausschluss von ordentlichen und außerordentlichen Vereinsmitgliedern; 
(7) Aufnahme und Kündigung von Angestellten des Vereins. 
 

§ 12: Besondere Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder 
 
(1) Der/die Obmann/Obfrau führt die laufenden Geschäfte des Vereins.  Der/die 

Schriftführer/in unterstützt den/die Obmann/Obfrau bei der  Führung der 
Vereinsgeschäfte. 

(2) Der/die Obmann/Obfrau vertritt den Verein nach außen. Schriftliche Ausfertigunge n des 
Vereins bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Untersc hriften des/der Obmanns/Obfrau und des 
Schriftführers/der Schriftführerin, in Geldangelege nheiten (vermögenswerte 
Dispositionen) des/der Obmanns/Obfrau und des Kassie rs/der Kassierin. 
Rechtsgeschäfte zwischen Vorstan dsmitgliedern und Verein bedürfen der Zustimmung 
eines anderen Vorstandsmitglieds. 



(3) Rechtsgeschäftliche Bevollmächtigungen, den Verein nach außen zu vertreten bzw. für 
ihn zu zeichnen, können ausschl ießlich von den in Abs. 2 genannten 
Vorstandsmitgliedern erteilt werden. 

(4) Bei Gefahr im Verzug ist der/die Obmann/Obfra u berechtigt, auch in A ngelegenheiten, 
die in den Wirkungsbereich der Generalversammlung od er des Vorstands fallen,  unter 
eigener Verantwortung selbst ständig Anordnungen zu treffen; im Innenverhältnis 
bedürfen diese jedoch der nachträglichen  Genehmigung durch das zuständige 
Vereinsorgan. 

(5) Der/die Obmann/Obfrau führt den Vorsitz in der Generalversammlung und im Vorstand. 
(6) Der/die Schriftführer/in führt die Protokolle der Generalversammlung und des Vorstands. 
(7) Der/die Kassier/in ist für die ordnungsgemäße Geldgebarung des Vereins verantwortlich. 
(8) Im Fall der Verhinderung treten an die Stelle des/der Obmanns/Obfrau, des   
      Schriftführers/der Schriftführerin oder des Kassiers/der Kassierin ihre Stellvertreter/innen. 
 

§ 13: Rechnungsprüfer 
 
(1) Zwei Rechnungsprüfer werden von der Generalversammlu ng auf die  Dauer von 1 Jahr 

gewählt. Wiederwahl ist möglich. Die Rechnungsprüfer dürfen keinem Organ – mit 
Ausnahme der Generalversammlung – angehö ren, dessen Tätigkeit Gegenstand der 
Prüfung ist. 

 
(2) Den Rechnungsprüfern obliegt die laufende G eschäftskontrolle sowie die Prüfun g der 

Finanzgebarung des Vereins im Hin blick auf die Ord nungsmäßigkeit der 
Rechnungslegung und die statutengemäße Verwendung der Mittel. Der Vorstand hat den 
Rechnungsprüfern die erforderlichen Unterlagen vorzulegen und  die erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. Die Rechnungsprüfer haben dem Vorstand über das Ergebnis der 
Prüfung zu berichten. 

 
(3) Rechtsgeschäfte zwischen Rechn ungsprüfern und Verein  bedürfen d er Genehmigung 

durch die Generalvers ammlung. Im Übrigen gelten für die Rechnungsprüfer  die 
Bestimmungen des § 10 Abs 8 bis 10 sinngemäß. 

 
§ 14: Schiedsgericht 

 
(1) Zur Schlichtung von allen aus dem Vereinsverhältnis entstehenden Streitigkeiten ist das 

vereinsinterne Schiedsgericht berufen. Es ist eine „Schlichtungseinrichtung“ im Sinne des 
Vereinsgesetzes 2002 und kein Schiedsgericht nach den §§ 577 ff ZPO. 

 
(2) Das Schiedsgericht set zt sich au s drei ordentlichen Verein smitgliedern zusammen. Es 

wird derart gebildet, dass ein Streitteil dem V orstand ein Mitglied a ls Schiedsrichter 
schriftlich namhaft macht. Über Aufforderung d urch den Vorstand binnen sieben Tagen 
macht der andere Streitteil inne rhalb von 14 Tagen seinerseit s ein Mitglied des 
Schiedsgerichts namhaft. Nach Verständigung durch den Vorstand innerhalb von sieben 
Tagen wählen die namhaft gemachten Schiedsrichter binnen  weiterer 14 Tage ein dr ittes 
ordentliches Mitglied zum/zur Vorsitzenden des Schiedsgerichts. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet unter den Vorgeschlagenen das L os. Die Mit glieder des Schiedsger ichts 
dürfen keinem Organ –  mit Ausnahme der Gen eralversammlung – angehören, de ssen 
Tätigkeit Gegenstand der Streitigkeit ist. 

 
(3) Das Schiedsgericht fällt seine Entscheidung nach Gewährung beiderseit igen Gehörs bei 

Anwesenheit aller seiner Mitglieder mit einfacher Stimmenmehrheit. Es entscheidet nach 
bestem Wissen und Gewissen. Seine Entscheidungen sind vereinsintern endgültig. 

 
 
 
 



§ 15: Freiwillige Auflösung des Vereins 
 
(1) Die freiwillige Auflösung des Vereins kann nur in einer Generalversammlung und nur mit 

Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden. 
 
(2) Diese Generalversammlung hat auch – sofern Vereinsvermögen vorhanden ist – über die 

Abwicklung zu beschließen. Insb esondere hat sie e inen Abwickler zu berufe n und 
Beschluss darüber zu fassen, wem dieser das nach Abdeckung der Pa ssiven 
verbleibende Vereinsvermögen zu übertragen hat. Dieses Vermögen  soll, soweit dies 
möglich und erlaubt ist, einer Organisation zufallen, die gleiche oder ähnliche Zwecke wie 
dieser Verein verfolgt, sonst Zwecken der Sozialhilfe. 

 
                                                           
 


